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der Beitrag nicht nur auf die rechtlichen Mindestanforderungen insbesondere 
aufgrund von § 66 OWiG ein, sondern erläu-tert auch Einzelheiten zur For-
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Ziel von Leistungsnachweisen in rechtswissenschaftlichen Fächern ist es 
regelmäßig nicht, das „richtige“ Ergebnis zu erzielen, sondern eine vertretbare 
Begründung zu verfassen. Diese zeichnet sich in der Regel durch eine metho-
disch korrekte Anwendung der einschlägigen Rechtsnormen aus. Dabei hilft 
es, wenn man die vom Gesetzgeber verwendeten Tatbestandsmerkmale korrekt 
auslegt und so die gesetzliche Regelung im nötigen Maß zur Begründung her-
anzieht. 
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entwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in 
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wird die Frage nach der Wirksamkeit gesetzlicher Regelungen gestellt.
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In dieser Fallbearbeitung aus dem Verfassungsrecht geht es um die Frage, ob 
Aussagen in einer Talkshow Grundlagen für eine strafrechtliche Verurteilung 
wegen Beleidigung sein können oder ob dies die Grundrechte der Meinungs-
freiheit und Berufsfreiheit des Moderators verletzt. 
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